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denkbar, dass wir von den Alliierten angegriffen würden. Ich bemerkte, wir 
müssten theoretisch alle Möglichkeiten ins Auge fassen, denn wenn wir das 
nicht täten, wären wir nicht neutral.

Er versuchte im weitern mit grosser Beredsamkeit darzutun, dass die engli
sche Armee viel viel besser sei als die deutsche, sie sei viel beweglicher und wenn 
auch die Deutschen heute mit neuen taktischen M assnahmen gekommen seien, 
so werden die Engländer das sehr schnell lernen. Es war ganz offensichtlich, 
dass sein ganzer Besuch dem Bestreben galt, den etwas peinlichen Eindruck der 
letzten Tage abzuschwächen.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 21 mai 1940

875. W irtschaftsverhandlungen mit Grossbritannien

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 18. Mai 1940

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes:
«Am 1. April 1940 hat der Bundesrat der schweizerischen Verhandlungs

delegation seine Instruktionen für die Fortsetzung und den Abschluss der W irt
schaftsverhandlungen mit Grossbritannien erte ilt1. Es sollte versucht werden, 
über den von einer schweizerischen Bankengruppe zu günstigen Bedingungen 
bereitgestellten Kredit genügende Einfuhrmöglichkeiten für Schweiz. Export
produkte in Grossbritannien zu erreichen.

1. Britische Konzessionen fü r  die Einfuhr schweizerischer Waren.
In den erneuten Verhandlungen, welche vom 2. April bis zum 10. Mai 1940 

in London stattgefunden haben2, ist es gelungen, britische Konzessionen für 
die Einfuhr der bisher am meisten gefährdeten Schweiz. Ausfuhrgüter in einem 
Ausmasse zu erreichen, das als annehmbar bezeichnet werden kann. Die briti
schen Einfuhrgeständnisse betreffen die folgenden Positionen:
Stickereien, Seidengewebe, Seidenbänder, Hutstum pen und Strohgeflechte, 
Schuhe, Spezialmaschinen und A pparate, Uhren, Aluminiumfolien. Eine 
«offene Summe» von jährlich einer Million Franken gestattet, kleinere Aus
fuhrpositionen, deren Nennung im Vertrag selbst zu weit geführt hätte, zu 
berücksichtigen. Über diese zahlenmässig, in Schweizerfranken festgesetzten 
Kontingente hinaus, hat sich Grossbritannien zur Aufrechterhaltung des für

1. Cf. N ° 259.
2. Cf. N os 261 et 265.
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die Schweiz aktiven Veredlungsverkehrs in glatten Geweben und Stickereien im 
Vorkriegsumfang verpflichtet.

Als weitere handelspolitisch wertvolle Zugeständnisse sind zu nennen: die 
Verwaltung der oben genannten Kontingente (mit Ausnahme der bereits einge
lebten britischen Praxis für Uhren) durch die Schweiz sowie die Zusicherung 
des Umwechsels von Fakturabeträgen in englischen Pfunden zum offiziellen 
Kurs in Schweizerfranken.

2. Die Gewährung eines 100-Millionen Kredits.
Durch seinen Beschluss vom 1. April 1940 hat der Bundesrat der Gewährung 

eines Kredites von 100 Millionen Franken durch eine schweizerische Banken
gruppe an eine Gruppe englischer Banken grundsätzlich zugestimmt, den end
gültigen Vertragsabschluss jedoch von der Bedingung abhängig gemacht, dass 
befriedigende handelspolitische Zugeständnisse erreicht werden können. Diese 
Bedingung darf heute als erfüllt betrachtet werden.

In den Verhandlungen über den Kredit selbst wurde Einigung über die noch 
offenen Fragen des Zinssatzes (stets 1V2% über dem offiziellen Diskontsatz, 
minimal 3%, maximal 4%) sowie der sofortigen Vollbenutzung des Kredits 
erreicht. Eine wesentliche Meinungsverschiedenheit ergab sich über den Sinn 
der bereits im Februar gemachten britischen Zusage der Aufrechterhaltung des 
clearingfreien Zustandes gegenüber der Schweiz für 18 Monate. Während das 
Treasury Department in dieser Zusage bloss den Verzicht auf besondere zwei
seitige Transfervereinbarungen zwischen Grossbritannien und der Schweiz 
sah, die Schweiz jedoch künftigen allgemeingültigen britischen Transfermass
nahmen mit-unterstellen wollte, vertrat die schweizerische Delegation den 
Standpunkt, dass ihr die Aufrechterhaltung der heute bestehenden Transfer
ordnung zugesagt sei. Der Vertreter der Treasury, Unterstaatssekretär S.D. 
Waley, hat schliesslich eine Stellung eingenommen, die grundsätzlich der 
schweizerischen Auffassung entspricht. Die britische Regierung erklärt, dass 
sie keine besonderen Transfermassnahmen gegenüber der Schweiz treffen 
werde und dass sie nicht beabsichtige, solche Massnahmen von allgemeiner 
Gültigkeit zu treffen. Sollten aber ausserordentliche Verhältnisse sie zum 
Erlass genereller Transferbestimmungen veranlassen, so sei sie bereit, den von 
der Schweiz. Bankengruppe gewährten Kredit sofort zurückzubezahlen. Da 
diese Zusage nicht mehr bloss -  wie die «Clearingfreiheit» -  für 18 Monate, 
sondern für die ganze Dauer des Kredits gilt, erscheint sie unseren kreditgeben
den Banken vorteilhafter als die bisherigen Abreden.

Die unter Ziff. 1 angeführten handelspolitischen Zugeständnisse Grossbri
tanniens sind nur in Verbindung mit der Kreditaktion erreichbar gewesen. Das 
Verlangen der britischen Vertreter, bei einer vorzeitigen Rückzahlung des 
Kredits die damit im Zusammenhang gewährten Einfuhrkonzessionen eben
falls dahinfallen zu lassen, muss als eine logische Folge der inneren Verbindung 
dieser beiden Dinge anerkannt und hingenommen werden.

Damit wären in den Verhandlungen sämtliche Schwierigkeiten überwunden 
und würde einem für die Schweiz tragbaren und interessanten Vertragsab
schluss nichts mehr im Wege stehen. Leider haben die aller jüngsten Kriegs
ereignisse die erklärte Bereitschaft der schweizerischen Bankengruppe
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(Schweiz. Bankverein, Schweiz. Kreditanstalt, Schweiz. Bankgesellschaft und 
Eidg. Bank) zur Krediteröffnung im genannten Umfang getroffen. Die Banken 
erklärten in einer Sitzung vom 15. Mai 1940, an welcher auch Vertreter des 
Politischen Departements und des Finanz- und Zolldepartements, der N atio
nalbank und des Vororts teilgenommen haben3, dass sie zur Zeit nicht in der 
Lage seien, einen 100 Millionen Kredit unter den vorgesehenen Bedingungen zu 
gewähren. Als Grund führten sie die wesentlich veränderte internationale Lage 
und ihre im Zusammenhang damit veränderte Liquidität an. Sie sehen in der 
von der Nationalbank zugesagten jederzeitigen Bereitschaft zum Rückdiskont 
der britischen Treasury-Bills keine praktisch nutzbare Hilfe und äusserten 
auch Bedenken mit Bezug auf die politische Tragbarkeit des Kredits in der 
Gegenwart.

In der Unsicherheit dieser Tage wird von den interessierten Banken kaum 
eine positive Stellungnahme zu erwarten sein. A uf ihren Wunsch nach Ver
schiebung der abschliessenden Verhandlungen um 2-3 Monate kann jedoch mit 
Rücksicht auf die mit dem Vertrag verbundenen schweizerischen Produktions
und Exportinteressen sowie mit Rücksicht auf den Vertragspartner, der nach 
langer Verhandlungsdauer zum Abschluss drängt, nicht eingetreten werden. Es 
scheint uns richtig, einige Tage zuzuwarten, um nach eingetretener Beruhigung 
die Frage erneut mit den Banken aufzunehmen.

Diese kurze Verzögerung kann sowohl dem britischen Partner wie auch den 
schweizerischen Exportindustrien gegenüber, die gegenwärtig durch die Gene
ralmobilmachung in ihrer Erzeugungsfähigkeit getroffen sind, verantwortet 
werden. Sie gibt auch dem Bundesrat die Möglichkeit, die O pportunität einer 
staatlich genehmigten Kreditgewährung an eine englische Bankengruppe noch
mals zu überprüfen. Die schweizerischen Banken wollen aus jeder Verant
wortung für eine «Neutralitätsverletzung» entlassen sein. Andererseits wird 
zu berücksichtigen sein, dass die schweizerische Verhandlungsdelegation seit 
4 M onaten nach bundesrätlicher Instruktion die Kreditgewährung ihren Be
sprechungen und Erklärungen zugrunde legte und ein plötzliches Abweichen 
von dieser Grundlage auf britischer Seite kaum verstanden würde. Es müsste 
dies zur Neuaufnahme schwieriger Verhandlungen auf der Basis eines zwei
seitigen schweizerisch-britischen Zahlungs- oder Clearingabkommens, dessen 
W ünschbarkeit bisher mit guten Gründen von uns verneint wurde, führen. 
Dem schweizerischen Export wäre damit für eine neue Zeit des vertragslosen 
Zustandes nicht geholfen. Zu erwartenden kritischen Betrachtungen von deut
scher Seite könnte mit dem Hinweis begegnet werden, dass die britischen 
Gegenleistungen sehr beträchtliche sind: Kontingentseröffnungen für schwei
zerische Luxuswaren, welche auf die dreijährige Kreditdauer berechnet zwei 
Drittel der Kreditsumme absorbieren, weitere schweizerische Lieferungen (wie 
Baracken), die sich auf mindestens 10 Millionen Franken belaufen und deren 
Durchführung ebenfalls von der Kreditgewährung abhängt, sowie die für die 
schweizerischen Wirtschaftsbeziehungen zum britischen Weltreich bedeutsame 
Zusage der Aufrechterhaltung der bisherigen freien Transferordnung.

3 . Non retrouvé.
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Auf Grund der genannten Darlegungen wird antragsgemäss

beschlossen:

1. von diesem Bericht wird in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen,
2. die Verhandlungsdelegation wird beauftragt, in nächster Zeit die Bespre

chungen mit der Schweiz. Bankengruppe fortzuführen, um einen Abschluss der 
Verhandlungen mit Grossbritannien auf der bisherigen Grundlage, d.h. der 
vorgesehenen Kreditgewährung, zu ermöglichen.

3. Über das Ergebnis der Besprechungen mit der schweizerischen Banken
gruppe ist dem Bundesrat vor der Wiederaufnahme der Verhandlungen in 
London Bericht zu erstatten.
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La Légation de Suisse à Helsinki au Département politique

Copie de réception
7  Nr. 26. Helsinki, 22. Mai 1940, 12 h 30

{Reçu: 22. [23. ?] Mai, 05.00 h)

Der hiesige deutsche Gesandte erklärt mir privat mit auffallender Betonung, 
dass Deutschland vor Durchmarsch durch die Schweiz nicht zurückschrecken 
dürfe, wenn militärische Lage zur Erfüllung deutscher historischer Mission 
dies erforderlich machen sollte. Minister Blücher ist überzeugt von Eintritt 
Italiens vor Friedensschluss zwecks Sicherung Interessen im Mittelmeer und 
Djibuti. Berlin betrachte Krieg als gewonnen.
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Le Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger, 
au Département politique

Copie de réception
T  N° 50. Rome, 23 mai 1940, 18 h 50

{Reçu: 24 mai, 01 h 30)

Ambassadeur Etats-Unis vint me signaler rumeurs circulant depuis deux 
jours à Rome indiquant que Mussolini sollicité par Allemagne se joindre

dodis.ch/47041dodis.ch/47041

http://dodis.ch/47041

	Bd13_00000791
	Bd13_00000792
	Bd13_00000793
	Bd13_00000794

